
Satzung über die Einbeziehung  
der Flurstücke der Gemarkung Luckenwalde, Flur 13, Nrn. 331, 332, 333, 334 und 335 

in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Stadt Luckenwalde 

„Ergänzungssatzung Rieselmeister-Gehöft Berkenbrücker Chaussee“ 

(1) Die Flurstücke 331, 332, 333, 334 und 335 der Flur 13 der Gemarkung Luckenwalde
sind Bestandteil der im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Stadt Luckenwalde.

(2) Die beigefügte Karte ist Bestandteil dieser Satzung.

Luckenwalde, den 

Herzog-von der Heide Siegel 
Bürgermeisterin 

Ausfertigungsvermerk: 
Die Übereinstimmung dieser Satzung mit dem 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Luckenwalde vom ................ wird bestätigt. 

Luckenwalde, den 

Herzog-von der Heide Siegel 
Bürgermeisterin 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses: 
Die Satzung ist am ................ im Amtsblatt der 
Stadt Luckenwalde Nr. ........ auf Seite ........ 
verkündet worden. 

Luckenwalde, den 

Herzog-von der Heide Siegel 
Bürgermeisterin 
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